
DIE BETRIEBSHAFTPFLICHT-  
VERSICHERUNG 
Bauhandwerk und Hoch- und Tiefbaugewerbe

Versicherte Personen

Versichert ist die Haftpflicht nachstehender Personen:

•	 des Versicherungsnehmers und dessen Vertreter

•	 der mit der Leitung oder Beaufsichtigung des Betriebes betrauten Personen

•	 der Arbeitnehmer und übrigen Hilfspersonen des Versicherungsnehmers

Basisdeckung
Diese Versicherung schützt das Vermögen der versicherten Personen gegen gesetzliche 

Haftpflichtansprüche Dritter. Die Deckung umfasst folgende Risiken:

•	 Risiko Anlagen

Schäden aus Eigentum oder Besitz von Grundstücken, Gebäuden, Räumlichkeiten 

und Anlagen

•	 Risiko Betrieb

Schäden aus betrieblichen Vorgängen auf dem Betriebsareal oder ausserhalb des 

Betriebsareals

•	 Risiko Produkte

Schäden aus der Herstellung und Lieferung von auf den Markt gebrachten Pro-

dukten und Arbeitsleistungen

•	 Risiko General- oder Totalunternehmer

•	 Risiko Grundstücke und Gebäude

Schäden, die auf Grundstücke, Gebäude, Räumlichkeiten und Anlagen zurück-

zuführen sind, die dem versicherten Betrieb dienen

•	 Risiko Umweltbeeinträchtigung

Schäden sowie Schadenverhütungskosten infolge der nachhaltigen Störung 

des natürlichen Zustandes der Umwelt mit schädlichen Auswirkungen auf die 

menschliche Gesundheit, auf Sachwerte oder Ökosysteme

•	 Risiko Schadenverhütungskosten

	� Kosten für angemessene Massnahmen zur Abwendung eines unmittelbar bevor-

stehenden versicherten Schadens

•	 Risiko unterirdische Fernmeldeleitungen

Andere Besonderheiten
•	 Die Deckung gilt weltweit, mit Ausnahme der USA und Kanada (ausser Geschäftsreisen)

•	 An die spezifischen Bedürfnisse der einzelnen Branchen angepasste Deckungen

Ihre Vorteile in Kürze
•	 Deckungen nach Mass, je nach Bedürfnis der Branche, in der Sie tätig sind

•	 Schutz gegen unberechtigte Forderungen

•	 «À-la-carte»-Deckungen für ganz individuelle Bedürfnisse

Während Ihrer beruflichen Tätigkeit können Sie oder Ihre Mitarbeiter mit den Folgen von Personen- oder Sach-
schäden konfrontiert werden, die Sie Dritten zugefügt haben. Die Betriebshaftpflichtversicherung der Vaudoise 
schützt Sie gegen dieses Risiko.

Deckungen nach Mass für:

•	 Industrie, Gewerbe und Handel

•	 Büros, Verwaltungen und Dienstleistungsbetriebe

•	 Motorfahrzeuggewerbe

•	 Bauhandwerk und Hoch- und Tiefbaugewerbe

•	 Hotels und Restaurants

•	 Kultur, Sport, Freizeit, Körperpflege und Transport

www.vaudoise.ch



Branchenspezifische Deckungen
•	 Ermittlung und Behebung von Mängeln und Schäden

Kosten infolge von Ermittlung und Behebung von Mängeln oder Schäden im Zu-

sammenhang mit von der versicherten Person geleisteten Arbeiten oder von ihr 

hergestellten oder gelieferten Materialien

•	 Vermögensschäden aus Bauzwischenfällen 

Vermögensschäden, die durch ein unvorhergesehenes, nicht zum normalen oder 

geplanten Bauvorgang gehörenden Ereignis verursacht werden

•	 Schäden an Land- und Wasserfahrzeugen infolge Be- oder Entladen

•	 Lasergeräte

Schäden aus der Verwendung von Lasergeräten und -einrichtungen für das 

Baugewerbe

•	 Schäden an Grundstücken, gemieteten Gebäuden und Räumlichkeiten

•	 Schäden an gemieteten Telekommunikationsinstallationen und -anlagen

•	 Bauherrenhaftpflicht

Schäden an Grundstücken, Gebäuden und Werken Dritter im Zusammenhang mit 

Bauwerken mit einer Bausumme von weniger als CHF 1’000’000.–

•	 Anvertraute Schlüssel und Badges

•	 Konsortien

Schäden, die bei der Ausführung von Arbeiten im Rahmen von Arbeitsgemein-

schaften entstehen, an denen das versicherte Unternehmen beteiligt ist

•	 Geschäftsreisen, die höchstens 60 Tage dauern

Schäden, die in der ganzen Welt eintreten

•	 Rechtsschutz im Strafverfahren

Aufwendungen für die Durchführung eines Strafverfahrens gegen einen Versicher-

ten als Folge eines gedeckten Haftpflichtereignisses, das einen Personenschaden 

verursacht hat

Freiwillige Zusatzdeckungen
•	 Schäden an bearbeiteten oder anvertrauten Sachen

•	 Aus- und Einbaukosten

Kosten für Entfernung von mangelhaften Sachen sowie Kosten für den nachfol-

genden Einbau von mangelfreien Sachen

•	 Nutzungsausfall

Vermögenseinbussen als Folge der dahingefallenen Möglichkeit der Verwendung 

von unversehrt gebliebenen Sachen, wenn die von einer versicherten Person her-

gestellten, gelieferten oder bearbeiteten Sachen beschädigt oder zerstört wurden

«À-la-carte»-Deckungen 
•	 Auf Anfrage können andere besondere Deckungen gewährt werden

Die Situationen, in denen die Haftpflichtversicherung eines Betriebes ins Spiel kommt, ist je nach Tätigkeit des 
Betriebs unterschiedlich. Die Vaudoise berücksichtigt diese Tatsache und hat für im Bauhandwerk und Hoch- und 
Tiefbaugewerbe tätige Unternehmen spezifische Deckungen erstellt, die zusätzlich zur Basisdeckung gelten.
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Kosten für Ändern oder Ersetzen von: 

Türschlössern Schlüsseln Elektronischen 
Schliess-
systemen

Badges

Diese so genannten erweiterten Deckungen gehören zu 

den automatisch versicherten Risiken.

Diese Deckungen können je nach den Bedürfnissen des 

Unternehmens als Option gewählt werden.


